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Aufsichtsrechtliches Einschreiten gegenüber dem GKV-Spitzenverband 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit zeigen wir Ihnen gegenüber an, dass uns die Freie Apothekerschaft e.V. 

mit der Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen beauftragt hat. Das Vorlie-

gen einer auf uns lautenden Vollmacht wird anwaltlich versichert.  

Namens und in Vollmacht der Freien Apothekerschaft bitten wir Sie, den GKV-

Spitzenverband im Wege eines aufsichtsrechtlichen Einschreitens anzuweisen, 

die Informationsanträge der Freien Apothekerschaft vom 31.07.2025 wie vom 

05.08.2025 zu bescheiden.  

Unserem Ersuchen liegt die folgende Sach- und Rechtslage zugrunde:  

 

Abschrift 
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I. Zum Sachverhalt 

Am 31.07.2025 beantragte die Freie Apothekerschaft das Übersenden verschiedener Infor-

mationen im Zusammenhang mit dem Arzneimittelversand von Versandapotheken mit Sitz 

in den Niederlanden. Im Wesentlichen ging es der Antragstellerin um Auskünfte zur rechts-

widrigen Rabattvergabepraxis (vgl. § 129 Abs. 3 SGB V) der ausländischen Versandapothe-

ken, über die die vom GKV-Spitzenverband und dem Deutschen Apothekerverband (DAV) 

gebildete paritätische Stelle,  deren Tätigkeitsvorgaben der Anlage 10 zum Rahmenvertrag 

nach § 129 SGB V zu entnehmen sind, wacht. Mit Antrag vom 05.08.2025 ergänzte die An-

tragstellerin ihren Informationsantrag vom 31.07.2025.  

Der Informationsantrag vom 31.07.2025 ist als  

Anlage 1 

beigefügt. Der ergänzende Informationsantrag vom 05.08.2025 ist als  

Anlage 2 

beigefügt. Mit E-Mail vom 01.09.2025 teilte der GKV-Spitzenverband mit, dass sich die Be-

arbeitung des Informationsantrags verzögern würde. Gleichzeitig stellte dieser einen Infor-

mationszugang zum 31.10.2025 in Aussicht. Diese E-Mail ist als  

Anlage 3 

beigefügt. Mit E-Mail vom 16.10.2025 hat die Antragstellerin den GKV-Spitzenverband in-

folge dessen zur Bescheidung des Informationsantrags bis zum 31.10.2025 aufgefordert. 

Diese E-Mail ist als  

Anlage 4 

beigefügt. 
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II. Zur Rechtslage 

Da sich die Nichtbescheidung der Informationsanträge vom 31.07.2025 und 05.08.2025 als 

rechtswidrig erweist, ist ein aufsichtsrechtliches Einschreiten Ihrerseits als zuständige Auf-

sichtsbehörde angezeigt.  

Anspruchsgrundlage für die Informationsanträge vom 31.07.2025 und 05.08.2025 ist § 1 

Abs. 1 IFG.  

Anspruchsverpflichtet sind gemäß § 1 Abs. 1 IFG neben Bundesbehörden auch sonstige Bun-

deseinrichtungen, sofern diese öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.  

Die gesetzlichen Krankenkassen fallen in den Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 IFG,  

BVerwG, Urteil vom 17.06.2020 – 10 C 22.19 = BeckRS 2020, 18641 Rn. 10; Schoch, 
IFG, 3. Auflage 2024, § 1 Rn. 164 m.w.N. 

Auch beim GKV-Spitzenverband handelt es sich um eine informationspflichtige Stelle i.S.d. 

§ 1 Abs. 1 IFG. Dieser ist organisatorisch als Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgestal-

tet, die – infolge ihrer ausdrücklichen Normierung in § 217a SGB V – zuvörderst öffentlich-

rechtliche Aufgaben wahrnimmt. Diese sind wiederum in der Regelung des § 217 f SGB V 

aufgeführt. 

Gemäß § 7 Abs. 5 IFG hat die Bescheidung eines IFG-Antrags unverzüglich, spätestens aber 

binnen eines Monats zu erfolgen. Diese Frist ist mittlerweile bei weitem überschritten, ohne 

dass dafür ein sachlicher Rechtfertigungsgrund ersichtlich ist.  

Das Vorbringen des GKV-Spitzenverbands vom 01.09.2025, der in Rede stehende Informa-

tionsantrag sei umfangreich und komplex, erscheint zu pauschal und ungenügend. Vielmehr 

ist vor diesem Hintergrund die sich in § 7 Abs. 5 IFG manifestierende Vorstellung des Ge-

setzgebers, dass Informationsanträge „unverzüglich und nicht unter Ausschöpfung der ge-

setzlichen Fristen zu erfolgen“ haben, zu berücksichtigen,  

vgl.  BT-Drs. 15/4493, S. 15. 
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Hinzu kommt, dass der Beklagte für das Vorliegen eines atypischen, die Überschreitung der 

einmonatigen Regelbescheidungsfrist rechtfertigenden Ausnahmefalls darlegungs- und be-

weisbelastet ist,  

Sicko, BeckOK Informations- und Medienrecht, 49. Edition 2025, § 7 IFG Rn. 85. 

Dies zugrunde gelegt, hat der GKV-Spitzenverband die ihm obliegenden gesetzlichen (Infor-

mations-)Pflichten missachtet.  

III. Zusammenfassung 

Durch das Nichtbescheiden der Informationsanträge der Antragstellerin hat der GKV-Spit-

zenverband seine gesetzlichen Pflichten verletzt. Wir bitten Sie insofern, als zuständige Auf-

sichtsbehörde tätig zu werden und den GKV-Spitzenverband anzuweisen, die Anträge kurz-

fristig zu bescheiden. 

Wir weisen darauf hin, dass wir parallel Untätigkeitsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO 

i.V.m. § 75 VwGO vor dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben haben.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Nicolas Harding      Dr. Fiete Kalscheuer    Anlagen 

gez. Dr. Harding gez. Dr. Kalscheuer 


	I. Zum Sachverhalt
	II. Zur Rechtslage
	III. Zusammenfassung

